
Regierungspräsidium Kassel  

 

Wir sind telefonisch mo. - do. von 08:00 - 16:30 Uhr und fr. von 08:00 - 15:00 Uhr ständig erreichbar. Besuche bitte 
möglichst mo. - do. in der Zeit von 09:00 - 12:00 Uhr und von 13:30 - 15:30 Uhr, fr. von 09:00 - 12:00 Uhr, 
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Besuchsanschrift  Am Alten Stadtschloss 1, Kassel 

Datum 08.09.2020 

Ihr Antrag auf Zugang von Informationen nach § 80 HDSIG vom 09. August 2020  

███████████████ ▍

mit Schreiben vom 09. August 2020 haben Sie einen Antrag auf Zugang zu amtlichen Informa-
tionen (Informationszugang) nach § 80 Abs. 1 HDSIG gestellt.  

Diesen Antrag lehne ich gem. § 85 II 2 HDSIG ab.  

Amtliche  Informationen  sind  alle  amtlichen  Zwecken  dienende  Aufzeichnungen,  unabhängig 

von der Art ihrer Speicherung (§ 80 Abs. 1 Satz 2 HDSIG). Ihr Antrag bezieht sich auf Informati-
onen, die aus einer Vielzahl von Aktenvorgängen zusammengetragen werden müssten.  

Die Regelung nach § 80 HDSIG dient dem Ziel eines möglichst schnellen und effektiven Infor-
mationszugangs  für  Bürgerinnen  und  Bürger  und  erklärt  reine  summarische  Auskünfte  über 

eine Vielzahl von Einzelentscheidungen für unzulässig.  

Da  in  Ihrem  Fall  der  Informationszugang  und  der  zu  erwartende  Erkenntnisgewinn  in  einem 
Missverhältnis zu dem technisch - organisatorischen Verwaltungsaufwand steht, lehne ich Ihren 
Antrag gem. § 85 II 2 HDSIG ab.  

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen  diesen  Bescheid  kann  innerhalb  eines  Monats  nach  Bekanntgabe  Klage  beim  Verwal-

tungsgericht Kassel, Goethestraße 41 + 43, 34119 Kassel erhoben werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 
gez.▍███████ ▍


